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fiß eines ganzen Familiengutes tritt, hat zur Beftreitung der dießfallfigen
Schreibgefchäfte einen Sulden, jener, weldyer ein halbes Hamiliengut erhält,
fünfzig Kreuzer und ein Kopftheilbezüger fünfundzwanzig Kreuzer an den Ge-
meindevorftand ‚zu entrichten,

Bei nothwendigwerdenden VBertheilungen des Gemeindegutes, hat diefelbe
folgendermaßen zu gefchehen :

€3 wird jede zum Familiengut gehörige Parzelle mit Ausnahme des
aufwertigen Pflanzbodens, welcher dermalen fchon aus zwei Heinen Parzellen
befteht, der Länge nad) in zwei Hälften getheilt und dann durch das Loos
entjd)jieden, welche Hälfte dem einen oder andern Theile gehört.

Derjenige, weldher fih als Anwärter gemäß $ 16 in das Anwartsbuch
einfreiben läßt, verzichtet auf den ihHn etwa erbligd anfallenden Gemeindezug
jelbfit dann, wenn er erblidy früher als Ddurdy die Anwartfchaft betheilt wer-
den würde,

8 30.
Semeindsinwohner, weldhen ihr Rindvieh oder Pferde auf dem unver:

theilten Alreindboden traten, follen ein von der Gemeindevertretung zu be-
mefjjendes Weidegeld bezahlen.

$31.
Strafbeftimmungen,

Der Gemeindevorftching it die Befugniß eingeräumt, in FaUen Don
Uebertretung diefes Reglementes Strafen auszufällen und zwar nach Maß:
gabe folgender Beftimmungen:

a, Wer auf dem ihm von der Gemeinde zugetheilten Torjtheil den Anord-
nungen der Vorftehung zuwider d. L nicht am bezeichneten Orte oder
in größerm Quantum Turben gräbt, verfallt in eine Buße von 1 bis
10 fl.
Wer auf einem Gemeindetheil gegrabene Turben außer die Gemeinde
verkauft, hat eine Buße von 5-bis 10 fl. zu bezahlen, wovon der An-
zeiger die Halbjcheid erhält.
Diejenigen, weldhe auf ihren Gemeindetheilen den Srabenauswurf inner-
halb eines Jahres von der Befißnahme des Sutes an gerechnet nicht
wegfhaffen, auf ihrem Grundstück verführen, oder aber die von“ Torf
ausgebeuteten Stellen nicht von Jahr zu Jahr wieder möglichft aus-
ebnen, haben zu gewärtigen, daß diefe Arbeiten nad“ Umfluß eines
Sahres auf ihre Koften von der Gemeindevorftchung verrichtet über:
dieß mit 50 fr. bis 4 fl. gebüßt werden.
Denjenigen, welche ihre SGemeindetheile binnen 3 Fahren von der Zt-
theilung derfelben an gerechnet nicht urbarifiren, d. h. in ertragsfähigen
Wiesboden oder in Adferland umwandeln, werden die betreffenden Ge-
meindetheile von der Gemeinde‘ ohne allen Wivererfakg weggenommen,
müffen aber algdann vonder Gemeinde ohne weitern Aufjchub urbas
rifirt werden,

Strafbeträge find dem Local-Armenfonde zuzuwenden.


